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Bodenordnung durch Vereinfachte Umlegung 

nach §§ 80 - 84 Baugesetzbuch (BauGB) 
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VEREINFACHTE UMLEGUNG 
 ist ein gesetzlich geregeltes Grundstückszwangstauschverfahren 
 dient der Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung und 

der Verbesserung der baulichen Nutzbarkeit 
 schafft Voraussetzungen für die Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder für die Umset-

zung der zulässigen Nutzung innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
 dient dem gerechten Ausgleich unterschiedlicher Interessen und 
 löst bauordnungsrechtliche und nachbarschaftsrechtliche Konflikte 

 
VEREINFACHTE UMLEGUNG SCHAFFT 

 zweckmäßig geschnittene Grundstücke 
 wirtschaftlich nutzbares Bauland 
 Vertrauen 
 Rechtssicherheit 

 
VEREINFACHTE UMLEGUNG BEDEUTET 

 Erarbeitung und Durchsetzung kompromissfähiger Lösungen 
 schnelle Verwirklichung von städtebaulicher Planung 
 kostengünstige Baulandmobilisierung 
 eine nachhaltige Stadtentwicklung 
 die Beseitigung baurechtswidriger Zustände 
 
 

ALLGEMEINES 
Sollen planungsrechtlich als Bauland ausge-
wiesene Gebiete oder Grundstücke innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ei-
ner baulichen Nutzung zugeführt werden, ist es 
notwendig, dass die Grundstücke für die bauli-
che Nutzung nach Lage, Form und Größe 
zweckmäßig gestaltet sind. Liegen diese Vo-
raussetzungen nicht vor, sind Bodenordnungs-
maßnahmen erforderlich. 
Die Bodenordnung kann privatrechtlich über 
notarielle Kauf- und Tauschverträge erfolgen 
(freiwillige Bodenordnung). Dies setzt voraus, 
dass sich die Eigentümer untereinander oder 
mit den Käufern über die zu tauschenden oder 
zu kaufenden Grundstücke oder Grundstücks-
teile einschließlich des dafür zu vereinbarenden 
Wertes (Kaufpreis) einig werden. 
Das Baugesetzbuch (§ 45 - 84 BauGB) hält die 
folgenden gesetzlichen Verfahren (amtliche Bo-
denordnung) bereit:  
 

 Die Umlegung ist ein gesetzlich gere-
geltes Grundstückszwangstauschver-
fahren, um unbebaute oder bebaute 
Grundstücke so umzugestalten, dass 
auf den neuen Grundstücken die pla-
nungsrechtlich festgesetzte öffentliche 
und private Nutzung rechtlich,  

tatsächlich und wirtschaftlich vollzogen 
werden kann.  
 

 Mittels der vereinfachten Umlegung 
können benachbarte oder in enger 
Nachbarschaft stehende Grundstücke 
und Grundstücksteile untereinander 
getauscht werden, so dass eine Bebau-
ung erst herbeigeführt werden kann o-
der die bauliche Nutzbarkeit verbessert 
wird. 
 

In beiden Verfahren wird ein Interessenaus-
gleich unter den beteiligten Grundstücks-eigen-
tümern sowie zwischen Grundstückseigentü-
mern, Mietern und Pächtern einerseits und der 
Allgemeinheit andererseits angestrebt. Beide 
Verfahren werden gegenüber der Enteignung 
durch ihren überwiegend privatnützigen Cha-
rakter abgegrenzt. 
 
WAS PASSIERT IN DER VEREINFACHTEN UMLE-

GUNG? 
Die vereinfachte Umlegung ist ein Bodenord-
nungsverfahren, bei dem in der Regel die Form 
benachbarter oder in enger Nachbarschaft ste-
hender Grundstücke oder Grundstücksteile ge-
ändert wird, die Lage und Größe aber nur un-
wesentlichen Veränderungen unterliegen. Im 
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Gegensatz zur Umlegung ist die vereinfachte 
Umlegung in ihrem Regelungsgehalt in wesent-
lichen Punkten eingeschränkt, bietet jedoch die 
Möglichkeit, in einfach gelagerten Fällen 
schnell und mit geringem Verfahrensaufwand 
Bodenordnungsmaßnahmen durchzuführen. 
 
Anwendung findet die vereinfachte Umlegung 
vor allem bei der Umsetzung von Bebauungs-
plänen bzw. der Verwirklichung der zulässigen 
Nutzung im Rahmen der geordneten städtebau-
lichen Entwicklung innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Orts-teiles. Sie greift ge-
genüber der Umlegung (Verzicht auf die Verfü-
gungs- und Veränderungs-sperre nach § 51 
BauGB) weniger in das Eigentum der Verfah-
rensbeteiligten ein. 
 
Voraussetzung für die Durchführung der verein-
fachten Umlegung: 
 

 Das Verfahrensgebiet liegt im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans o-
der innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils. 

 Die untereinander zu tauschenden 
Grundstücke oder Grundstücksteile 
müssen unmittelbar aneinander gren-
zen oder in enger Nachbarschaft lie-
gen. 

 Die einseitige Zuteilung muss im öffent-
lichen Interesse geboten sein. 

 Die ausgetauschten Grundstücke und 
Grundstücksteile sind nicht selbststän-
dig bebaubar. 

 Eine durch die vereinfachte Umlegung 
eventuell verursachte Wertminderung 
darf für den Grundstückseigentümer 
nur unerheblich sein. 

Mittels der vereinfachten Umlegung können 
auch betroffene Dienstbarkeiten und Baulasten 
neugeordnet, begründet oder aufgehoben wer-
den. Mit Einverständnis des Beteiligten ist die 
Neuordnung von betroffenen Grundpfandrech-
ten im Verfahren möglich. 
 
Veranlasst wird die vereinfachte Umlegung 
nach dem Baugesetzbuch entweder von Amts 
wegen oder auf Antrag eines oder mehrerer Be-
teiligten. Ein formeller Rechtsanspruch auf die 
Durchführung einer vereinfachten Umlegung 
besteht nicht. Im Gegensatz zur Umlegung ent-
fällt der Einleitungsbeschluss als Verwaltungs-
akt und die daraus resultierenden Rechtswir-
kungen. 

 
Nach positiver Prüfung der Zulässigkeitsvo-
raussetzungen für das Verfahren der verein-
fachten Umlegung im beschriebenen Gebiet, 
wird ein entsprechender Entwurf des Beschlus-
ses über die vereinfachte Umlegung durch die 
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses 
erarbeitet und den Beteiligten vorgestellt. 
Der Beschluss zur vereinfachten Umlegung 
setzt die neuen Grundstücksgrenzen sowie die 
Geldleistungen fest und regelt -soweit notwen-
dig- die Neuordnung, Neubegründung und Auf-
hebung von Dienstbarkeiten, Grundpfandrech-
ten und Baulasten. Der Beschluss muss zur 
Übernahme in das Liegenschaftskataster ge-
eignet sein. Er stellt einen Verwaltungsakt dar 
und wird den Beteiligten auszugsweise (mit ei-
ner Rechtsbehelfserklärung versehen) zuge-
stellt. Nach Ablauf der Frist stellt der Umle-
gungsausschuss den Zeitpunkt des Eintritts der 
Unanfechtbarkeit fest. Der Beschluss zur ver-
einfachten Umlegung tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit in Kraft. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Unan-
fechtbarkeit des Beschlusses erfolgt im Stadt-
anzeiger der Landeshauptstadt Schwerin. Im 
Anschluss daran veranlasst die Geschäftsstelle 
des Umlegungsausschusses die Berichtigung 
der durch den Beschluss unrichtig gewordenen 
öffentlichen Bücher (Grundbuch, Liegen-
schaftskataster, Baulastenverzeichnis). 
 
WIE ERFAHRE ICH, DASS ICH BETEILIGTER AM VER-

EINFACHTEN UMLEGUNGSVERFAHREN BIN? 
Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschus-
ses schreibt alle betroffenen Grundstücksei-
gentümer nach Prüfung der Zulässigkeitsvo-
raussetzungen der vereinfachten Umlegung an 
und informiert über die weiteren Verfahrens-
schritte in Form von Einzelgesprächen (geringe 
Zahl von Beteiligten) oder in Form von Informa-
tionsveranstaltungen (mehr als 5 Beteiligte). 
Die Geschäftsstelle steht den Beteiligten wäh-
rend der gesamten Dauer des Verfahrens als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
 
WAS HABE ICH ZU BEACHTEN? 
Bei der vereinfachten Umlegung unterliegt der 
Eigentümer während der Verfahrensdauer kei-
nen Einschränkungen bezüglich der Verfügung 
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oder Veränderung am Grundstück. Die Eintra-
gung eines Umlegungsvermerkes in das 
Grundbuch ist durch den Gesetzgeber nicht 
vorgesehen. Da im Verfahren auch Dienstbar-
keiten, Baulasten und Grundpfandrechte be-
gründet, geändert oder aufgehoben werden 
können, ist es nötig, dass alle beteiligten Grund-
eigentümer der Geschäftsstelle des Umle-
gungsausschusses Unterlagen über beste-
hende Pacht- und Nutzungsverhältnisse zur 
Kenntnis geben. 
 
WIE WIRD DIE VEREINFACHTE UMLEGUNG DURCH-

GEFÜHRT? 
Der Umlegungsausschuss gibt seiner Ge-
schäftsstelle den Auftrag, die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen für die beantragte vereinfachte 
Umlegung zu prüfen. Wird im Ergebnis dieser 
Prüfung das Verfahren eingeleitet, steht am An-
fang die Anforderung der benötigten Unterlagen 
vom Liegenschaftskataster. Im Anschluss wer-
den die auszutauschenden oder einseitig zuzu-
teilenden Flächen zweckentsprechend vermes-
sen und die betroffenen Rechte angepasst. Der 
daraufhin erarbeitete Entwurf des Beschlusses 
über die vereinfachte Umlegung wird den Betei-
ligten vorgestellt. 
Allen Beteiligten, deren Rechte ohne Zustim-
mung von dem Beschluss betroffen werden, ist 
vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Das kann schriftlich oder in einer mündli-
chen Erörterung geschehen. 
In dem inhaltlich mit den Beteiligten abgestimm-
ten Beschluss sind die Regelungen zu den neu-
geordneten Grundstücken die Neuordnung, 
Neubegründung oder Aufhebung von Dienst-
barkeiten, Baulasten und Grundpfandrechten 
und erforderliche Geldleistungen enthalten. Der 
Beschluss zur vereinfachten Umlegung wird 
durch eine Karte ergänzt, die die neuen Eigen-
tumsverhältnisse wiedergibt. 
Die vereinfachte Umlegung wird durch den von 
dem Umlegungsausschuss gefassten Be-
schluss über die vereinfachte Umlegung vollzo-
gen. Jedem Beteiligten wird ein seine Rechte 
betreffender Auszug aus dem Beschluss zuge-
stellt. 
Mit der Bekanntmachung des Zeitpunktes der 
Unanfechtbarkeit wird der bisherige Rechtszu-
stand durch den neuen Rechtszustand ersetzt 
und die neuen Eigentümer in den Besitz der zu-
geteilten Grundstücke oder Grundstücksteile 

eingewiesen. Die Berichtigung der öffentlichen 
Bücher wird analog wie im Umlegungsverfah-
ren vollzogen. Die Umlegungsstelle trägt die 
Verfahrens- und die nicht durch Beiträge ge-
deckten Sachkosten. 
 
WELCHE RECHTSMITTEL GIBT ES? 
Für Rechtsmittelverfahren gelten in der verein-
fachten Umlegung die gleichen Vorschriften wie 
bei der Umlegung. Sollten die Vorstellungen 
des Umlegungsausschusses und der Beteilig-
ten nicht in Übereinstimmung zu bringen sein o-
der sollte sich ein Verfahrensbeteiligter durch 
den Beschluss über die vereinfachte Umlegung 
in seinen Rechten benachteiligt fühlen, so be-
steht die Möglichkeit, Widerspruch gegen die-
sen Beschluss einzulegen. Der weitere Rechts-
weg führt über die Kammer für Baulandsachen 
beim Landgericht bis zur Revision beim Bun-
desgerichtshof (siehe hierzu §§ 217, 220, 229 
und 230 BauGB). 
 
WER FÜHRT DIE VEREINFACHTE UMLEGUNG 

DURCH? 
Die Bodenordnung ist –wie die Bauleitplanung– 
eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinde 
(§ 46 BauGB). Durch Beschluss der Stadtver-
tretung am 27.11.1992 ist ein ständiger, mit Be-
fugnis zur selbstständigen Durchführung von 
Grenzregelungsverfahren ausgestatteter Umle-
gungsausschuss für die Landeshauptstadt 
Schwerin gebildet worden (§46 (2) BauGB) in 
Verbindung mit der Landesverordnung über die 
Bildung von Umlegungsausschüssen und das 
Vorverfahren in Umlegungsangelegenheiten  
(Umlegungsausschusslandesverordnung M-V 
vom 15. November 2006, GL.Nr. B 213-1-7). 
Der Umlegungsausschuss ist eine mit selbst-
ständigen Entscheidungsbefugnissen ausge-
stattete Behörde und als solche ein Organ der 
Landeshauptstadt Schwerin. Seine Mitglieder 
sind weisungsunabhängig und entscheiden 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben. 
Durch seine Zusammensetzung aus drei Fach-
mitgliedern (Vermessungsingenieur, Jurist, Be-
wertungssachverständiger) und zwei Mitglie-
dern der Stadtvertretung wird einerseits eine 
hohe fachliche Kompetenz und Unabhängigkeit 
sowie andererseits eine Verbindung zum Ent-
scheidungsgremium über die Bauleitplanung si-
chergestellt. 
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UMLEGUNGSAUSSCHUSS SCHWERIN  

Die folgenden fünf Mitglieder und deren Stell-
vertreter wurden durch die Stadtvertretung ent-
sprechend den Vorgaben § 2 Umlegungsaus-
schussverordnung gewählt: 

 

FUNKTION MITGLIED STELLVERTRETER/IN 

Vorsitzender mit Befähigung zum  
höheren verm.-techn. Verwaltungsdienst 

Ulrich Frisch Peter Delgmann 

Mitglied mit Befähigung zum Richteramt Beate Görke Ulrike Jahn-Riedel 

Mitglied mit Sachkunde in der  
Grundstücksbewertung 

Peter Kutschke Jörg Neiseke 

Mitglied der Gemeindevertretung Volker Kähler (AFD) Silvia Rabethge (CDU) 

Mitglied der Gemeindevertretung Frank Fischer (SPD) 
Dr. Daniel Trepsdorf 
(DIE LINKE) 

 
Durch die jahrelange Erfahrung der Mitarbeiter im Bereich der städtebaulichen Umlegung ist eine hohe 
fachliche Kompetenz sichergestellt. Die Geschäftsstelle bereitet die Entscheidungen des Umlegungs-
ausschusses vor und setzt diese entsprechend der Beschlussfassung um. Sie führt die Erörterungsge-
spräche mit den Beteiligten und den betroffenen Behörden. 
 
KONTAKT 
Die folgenden Mitarbeiter der Geschäftsstelle stehen Ihnen als Ansprechpartner für Ihre Fragen und 
Wünsche in den Diensträumen (2 – 7, Etage 3) der Vermessungs- und Geoinformationsbehörde des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin, Grunthalplatz 3b, 19053 
Schwerin gerne zur Verfügung: 
 
 

 Mario Stenzel 
 

Geschäftsführer 
 

Tel. (0385) 545 2753 
 

E-Mail: MStenzel@Schwerin.de 
 

 Dorin Wille 
 

stellv. Geschäftsfüh-
rerin 

Tel. (0385) 545 2754 
 

E-Mail: DWille@Schwerin.de 
 

 Torsten Tasler 
 

Verfahrensbearbei-
ter 

Tel. (0385) 545 2752 
 

E-Mail: TTasler@Schwerin.de  
 

 Antje Wendland 
 

Verfahrensbearbei-
terin 

Tel. (0385) 545 2755 
 

E-Mail: AWendland@Schwerin.de 
 

 N.N. 
Verfahrensbearbei-
ter./.in 

Tel. (0385) 545 2756 
 

...@Schwerin.de 

Daniel Schlicht 
Verfahrensbearbei-
ter 

Tel. (0385) 545 2757 E-Mail: DSchlicht@Schwerin.de 

Weitere Informationen und die Rechtsgrundlagen finden Sie unter:  
 

www.schwerin.de/umlegungsausschuss 
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VERFAHRENSSCHEMA ZUM VEREINFACHTE UMLEGUNGSVERFAHREN NACH DEM BAUGESETZ-BUCH 

(§§ 80 - 84 BAUGB) 

 


